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Aktenzeichen S 19 R 64/23
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2. Instanz

Aktenzeichen L 13 R 548/23
Datum 16.05.2024

3. Instanz

Datum -

I. Die Klage gegen den Bescheid vom 18.01.2022 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 16.12.2022 wird abgewiesen.

II. AuÃ�ergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

T a t b e s t a n d :
Der im Jahre 1969 geborene KlÃ¤ger begehrt eine Rente wegen Erwerbsminderung.
Er war zuletzt bis zum Beginn seiner ArbeitsunfÃ¤higkeit im September 2020 als
Glaser versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Er erhielt zunÃ¤chst Krankengeld, dann
Leistungen gemÃ¤Ã� Â§ 145 SGB III bis 23.06.2023. Ihm wurde ein Grad der
Behinderung von 50 zuerkannt, welcher am 16.01.2023 auf 30 herabgesetzt wurde.

Den streitgegenstÃ¤ndlichen Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung stellte der
KlÃ¤ger am 14.12.2021. Diesen begrÃ¼ndete er damit, dass er bei der von ihm
durchgefÃ¼hrten RehabilitationsmaÃ�nahme in der Zeit vom 10.08.2021 bis
31.08.2021 im Parksanatorium A-Stadt an MaÃ�nahmen nur bedingt unter
Ã¤rztlicher Aufsicht habe teilnehmen kÃ¶nnen. Der Zustand der mangelnden
Belastbarkeit habe sich seitdem nicht gebessert.
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Der Antrag wurde mit Bescheid vom 18.01.2022 abgelehnt. Dazu wurden Ã¤rztliche
Unterlagen des behandelnden Internisten bzw. Gastroenterologen Dr. K1, sowie der
Rehabilitationsbericht Ã¼ber die RehabilitationsmaÃ�nahme in A-Stadt
prÃ¼fÃ¤rztlich ausgewertet. Laut diesem erfolgte die Entlassung arbeitsunfÃ¤hig,
aber mit einem mehr als sechsstÃ¼ndigen LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte
TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. AuÃ�erdem lag ein
Entlassungsbericht Ã¼ber den stationÃ¤ren Aufenthalt zur Behandlung von
MagengeschwÃ¼ren in der D-Klinik in der Zeit vom 24.09.2020 bis 28.09.2020 vor,
bei dem ein Nierenzellkarzinom festgestellt wurde, sowie Entlassungsbericht Ã¼ber
die Nierenteilresektion im Uniklinikum B-Stadt im Rahmen einer stationÃ¤ren
Behandlung vom 25.10.2020 bis 05.11.2020.

Der eingelegte Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 16.12.2022
zurÃ¼ckgewiesen. Dem lag im Wesentlichen ein Sozialmedizinisches Gutachten
nach ambulanter Untersuchung von Dr. B1 am 10.10.2022 mit der Feststellung
eines vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens auch fÃ¼r mittelschwere TÃ¤tigkeiten
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zugrunde. Dabei wurden die Befundberichte der
behandelnden Ã�rzte berÃ¼cksichtigt. AuÃ�erdem war zuvor eine Auskunft bei der
Krankenkasse Ã¼ber die ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten des KlÃ¤gers eingeholt worden.

In der Klage wird vorgetragen, dass die durchgefÃ¼hrte RehabilitationsmaÃ�nahme
nicht erfolgreich gewesen sei. Es bestÃ¼nde weiterhin eine eingeschrÃ¤nkte
kÃ¶rperliche LeistungsfÃ¤higkeit. Hinzu komme eine ausgeprÃ¤gte ErschÃ¶pfung
mit MÃ¼digkeit und Abgeschlagenheit auch unter Alltagsbedingungen. Eine orale
Eisensubstitution nach AnÃ¤mie wegen gastrointestinaler Blutung habe nichts
gebracht. Wegen hyperintensiver Entgleisung habe die RehabilitationsmaÃ�nahme
kurzzeitig sogar fÃ¼r eine stationÃ¤re Blutdruckeinstellung in der Zeit vom
14.08.2021 bis 16.08.2021 in der Oberschwaben Klinik B1 unterbrochen werden
mÃ¼ssen. Laut Befundbericht von Dr. K2 vom 02.02.2022 werde der KlÃ¤ger bei
der kleinsten Belastung tachykard und hypertensiv. Auch im Hinblick auf die
schnelle ErschÃ¶pfung habe bislang keine wesentliche Besserung erzielt werden
kÃ¶nnen. Deshalb bestÃ¼nde ein deutlich reduziertes kÃ¶rperliches
LeistungsvermÃ¶gen bei chronischem Fatigue Syndrom.

Das Sozialgericht hat Befundberichte der behandelnden Ã�rzte eingeholt.
Die FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie R1 berichtet am 13.04.2023
aufgrund zweier Behandlungstermine (06.10.2022 und ein 30.10.2022) von einer
AnpassungsstÃ¶rung mit depressive Reaktion. Der Schwerpunkt der
GesundheitsstÃ¶rung lÃ¤ge auf internistischem Gebiet. Es habe keinen Hinweis in
der psychiatrischen Untersuchung darauf gegeben, dass die somatischen
Symptome durch die psychischen Belastungen aufgrund der Krebserkrankung
ausgelÃ¶st worden seien.

Das Sozialgericht hat ein Gutachten nach ambulanter Untersuchung auf
internistischem Gebiet veranlasst. Die Internistin Dr. L1 kommt in ihrem Gutachten
vom 27.06.2023 zu der EinschÃ¤tzung, dass der KlÃ¤ger kÃ¶rperlich leichte
TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit tÃ¤glich sechs Stunden und
mehr verrichten kÃ¶nne. Die Diagnosen lauten: Kleinzelliges Nierenzellkarzinom im
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Stadium pT1aNXM0, Therapie: Nierenteilresektion rechts 27.10.2020, kein Anhalt
fÃ¼r Rezidiv, normale Nierenfunktionsmarameter (Kreatinin 1,1 mg/dl, GFR 77
ml/min). Fatigue Syndrom. Bluthochdruck, vor allem diastolisch Ã¼berhÃ¶hte
Blutdruckwerte, noch unzureichend eingestellt, keine hypertensive
OrganschÃ¤digungsfolgen. Es lieÃ�en sich von Seiten der Herz-Kreislauf Situation
und auch der funktionell unauffÃ¤lligen Lungensituation fÃ¼r das berufliche
LeistungsvermÃ¶gen nur qualitative EinschrÃ¤nkungen begrÃ¼nden. Die berufliche
TÃ¤tigkeit solle Ã¼berwiegend im Sitzen erfolgen. Es mÃ¼sse sich um leichte
TÃ¤tigkeiten handeln, ohne besondere psychische oder physische Belastungen, wie
zum Beispiel Sortieren, Montieren, Anreichern, Abnehmen, Reinigen von leichten
Teilen. Von dem KlÃ¤ger sei darauf hingewiesen worden, dass er in seiner
TÃ¤tigkeit als Glaser (schwere TÃ¤tigkeit) arbeitsunfÃ¤hig und nicht mehr
einsetzbar sei, wie es im Rehabilitationsbericht heiÃ�e. Er sei aber nicht darauf
eingegangen, dass er fÃ¼r kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten noch mit sechs Stunden
und mehr fÃ¼r einsatzfÃ¤hig befunden worden sei. Zu den Ã¼berhÃ¶hten
Blutdruckwerten trage sicher auch eine erhebliche innere Anspannung bei, aufgrund
der unsicheren beruflichen bzw. finanziellen Situation. Der KlÃ¤ger verneine aber
eine Belastung durch das Tumorgeschehen an sich. Auch seien Schmerzen generell
verneint worden. Es sei von ihm und seiner Partnerin ausschlieÃ�lich auf das
ausgeprÃ¤gte ErschÃ¶pfungssyndrom hingewiesen worden. Die Psychiaterin sei nur
zweimal aufgesucht worden. Diese gehe von einer erheblichen psychischen
Belastung des KlÃ¤gers aus, da er fÃ¼r sich keine Zukunftsperspektive aufgrund
der kÃ¶rperlichen Beschwerdesymptomatik sehe. Bei einer AnpassungsstÃ¶rung
handele sich um einen Zustand von subjektivem Leiden und emotionaler
BeeintrÃ¤chtigung wÃ¤hrend des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden
LebensverÃ¤nderung, speziell einer schweren kÃ¶rperlichen Erkrankung, wodurch
die sozialen Funktionen und Leistungen behindert wÃ¼rden. Die Belastung betreffe
die Unversehrtheit des sozialen Netzes und des weiteren Umfeldes. Anzeichen seien
unterschiedlich, zum Beispiel depressive Stimmung, Angst, Besorgnis oder
Mischung von diesen, ein GefÃ¼hl, unmÃ¶glich zurechtzukommen, voraus zu
planen oder in der gegenwÃ¤rtigen Situation fortfahren zu kÃ¶nnen. Es bestÃ¼nde
durchaus begrÃ¼ndete Aussicht, dass sich der Gesundheitszustand verbessere,
zum Beispiel bei psychotherapeutischer Betreuung und Hilfe bei der beruflichen
Wiedereingliederung, eine solche UnterstÃ¼tzung solle Ã¼berlegt werden. Eine
weitere fachfremde Untersuchung sei zur AbklÃ¤rung des beruflichen
LeistungsvermÃ¶gens nicht erforderlich.

Im Rahmen der mÃ¼ndlichen Verhandlung gibt der KlÃ¤ger u.a. an, bei Herrn A.
handele es sich lediglich um eine juristische Person, er sei die natÃ¼rliche Person,
J1.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, ihm unter Aufhebung des Bescheides vom 18.01.2022
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16.12.2022 eine volle bzw.
teilweise Erwerbsminderungsrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,
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Â  die Klage abzuweisen
Â 
FÃ¼r den weiteren Sach- und Streitstand wird ergÃ¤nzend auf die Gerichts- und
Verwaltungsakten verwiesen. Diese waren Gegenstand der Verhandlung, Beratung
und Entscheidungsfindung.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Die zulÃ¤ssige Klage ist nicht begrÃ¼ndet. Die streitgegenstÃ¤ndlichen
Verwaltungsakte waren nicht rechtswidrig. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung.

PrÃ¼fungsmaÃ�stab ist Â§ 43 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI). Danach
haben Versicherte Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung (Abs. 1)
bzw. voller Erwerbsminderung (Abs. 2), wenn sie teilweise bzw. voll
erwerbsgemindert sind, in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeitragszeiten zurÃ¼ckgelegt haben und vor
Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall vor,
insbesondere hinsichtlich der notwendigen PflichtbeitrÃ¤ge und der Wartezeit.

Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI). Voll erwerbsgemindert sind
Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er
Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 5GB
VI). Nach der in Rechtsfortbildung der verminderten ErwerbsfÃ¤higkeit durch das
Bundessozialgericht (BSG) entwickelten und vom Gesetzgeber auch durch das
Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit (EMRefG)
gebilligten (vgl. Â§ 43 Abs. 3 SGB VI) Arbeitsmarktrente ist der Versicherte
darÃ¼ber hinaus auch voll erwerbsgemindert, wenn das LeistungsvermÃ¶gen auf
unter sechs Stunden abgesunken ist und der Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen ist,
weil der Versicherte keinen zumutbaren Arbeitsplatz innehÃ¤lt (Beschluss des
GroÃ�en Senates des BSG vom 19.12.1996, SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 8).

Nach dem Ergebnis der gerichtlichen Beweisaufnahme steht zur Ã�berzeugung der
Kammer fest, dass der KlÃ¤ger noch in der Lage ist, wenigstens sechs Stunden am
Tag zumindest leichte TÃ¤tigkeit unter Beachtung qualitativer
LeistungseinschrÃ¤nkungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verrichten.

Dieses LeistungsvermÃ¶gen ergibt sich aus dem vom Gericht von Amts wegen
eingeholten Gutachten von Dr. L1 (Internistin, Kardiologie, Sozialmedizin, Betriebs-,
Sport-, Verkehrs- und ErnÃ¤hrungsmedizin vom 27.06.2023, das im Wesentlichen
im Einklang mit dem im Verwaltungsverfahren erstellten und von der Kammer im
Wege des Urkundenbeweises verwerteten Gutachten von Dr. B1 vom 10.10.2022
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steht. Die von diesen SachverstÃ¤ndigen Ã¼ber den Gesundheitszustand des
KlÃ¤gers abgegebenen Beurteilungen sind Ã¼berzeugend, weil sie sich folgerichtig
aus den nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft erfolgten WÃ¼rdigung
der anamnestischen Angaben des KlÃ¤gers, den aktuellen klinischen
Untersuchungsbefunden unter BerÃ¼cksichtigung aller vorliegenden Ã¤rztlichen
Befundberichte ergeben.

Der KlÃ¤ger leidet demnach an folgenden Erkrankungen:
Kleinzelliges Nierenzellkarzinom im Stadium pT1aNXM0, Therapie:
Nierenteilresektion rechts 27.10.2020, kein Anhalt fÃ¼r Rezidiv, normale
Nierenfunktionsmarameter (Kreatinin 1,1 mg/dl, GFR 77 ml/min. Fatigue Syndrom.
Bluthochdruck, vor allem diastolisch Ã¼berhÃ¶hte Blutdruckwerte, noch
unzureichend eingestellt, keine hypertensive OrganschÃ¤digungsfolgen.

Aus den vorliegenden Erkrankungen resultieren keine quantitativen, aber
qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen. Es soll sich um leichte Arbeiten handeln, im
Gehen, Stehen und Sitzen, wobei langanhaltendes Gehen und Stehen nicht mehr
abverlangt werden soll. Die Arbeit soll in geschlossenen RÃ¤umen erfolgen, bei
gutem Schutz gegen KÃ¤lte, wobei zu vermeiden sind: Schweren und
mittelschweres Heben und Tragen, wiederholte Ã�berkopfarbeiten, hÃ¤ufiges
BÃ¼cken oder Arbeiten in der Vorbeuge, Arbeiten im Knien und in der Hocke sowie
hÃ¤ufiges Treppensteigen, ungÃ¼nstige physikalische EinflÃ¼sse wie KÃ¤lte,
NÃ¤sse, Zugluft, Hitze, LÃ¤rm, besondere psychische Belastungen wie erhÃ¶hter
Zeitdruck, hÃ¶here Anforderungen an das Konzentrations- und
ReaktionsvermÃ¶gen, Nachtschicht.

FÃ¼r die Annahme einer Verschlossenheit des Arbeitsmarktes aufgrund dieser
LeistungseinschrÃ¤nkungen wegen einer schweren spezifischen
LeistungseinschrÃ¤nkung (z.B. Einarmigkeit) oder Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen gibt es im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte. Es ist
nÃ¤mlich nicht von einem von der Rechtsprechung entwickelten sog Seltenheits-
oder KatalogfÃ¤lle (vgl. BSG Beschluss vom 19.12.1996 â�� GS 2/95 â�� BSGE 80,
24 = SozR 3-2600 Â§ 44 Nr 8 â�� juris RdNr 38 mwN) auszugehen. Vielmehr ist die
Kammer davon Ã¼berzeugt, dass sich bei den hier festgestellten qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen um Ã¼bliche Arbeitsbedingungen handelt.

Die beim KlÃ¤ger im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum bis zur Klageerhebung
vorliegende Schwerbehinderung ist fÃ¼r die Frage, ob die Voraussetzungen fÃ¼r
eine Erwerbsminderungsrente vorliegen, nicht von Belang. Mit der Festsetzung des
Grades der Behinderung soll die BeeintrÃ¤chtigung der Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft widergespiegelt werden, vgl. Â§ 2 Abs. 1 SGB IX. Ã�ber das
LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r eine einfache TÃ¤tigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt sagt dies nichts aus. Auch wird eine besondere berufliche
Betroffenheit gemÃ¤Ã� der Ã�bergangsvorschrift Â§ 241 Abs. 5 SGB IX in
Verbindung mit Â§ 30 Abs. 1 und 16 BVG bei der Festsetzung des GdB nicht
berÃ¼cksichtigt. Der Gesetzgeber hat nÃ¤mlich â�� anders als im sozialen
EntschÃ¤digungsrecht â�� Â§ 30 Abs. 2 BVG nicht einbezogen.
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Ob der KlÃ¤ger einen geeigneten Arbeitsplatz tatsÃ¤chlich finden oder durch die
Arbeitsagentur vermittelt erhalten kann, ist fÃ¼r die Frage der RentengewÃ¤hrung
ohne Bedeutung. Dies liegt darin begrÃ¼ndet, dass das Risiko der Arbeitslosigkeit
nicht die Beklagte als RentenversicherungstrÃ¤ger trÃ¤gt, sondern vielmehr die
Bundesagentur fÃ¼r Arbeit mitsamt ihren Dienststellen bzw. kommunale TrÃ¤ger
im Rahmen der dafÃ¼r geschaffenen Vorschriften des Sozialgesetzbuches Drittes
Buch -ArbeitsfÃ¶rderung- (SGB III) bzw. des Sozialgesetzbuches Zweites Buch
-Grundsicherung fÃ¼r Arbeitssuchende- SGB II, vgl. auch Â§ 43 Abs. 3, 2. Hs. SGB
VI.

Wie Dr. L1 zutreffend ausfÃ¼hrt, kommt es nicht darauf an, ob der KlÃ¤ger seine
bisherige TÃ¤tigkeit als Glaser noch ausÃ¼ben kann. Bei der TÃ¤tigkeit als Glaser
handelt es sich nicht um eine leichte TÃ¤tigkeit. MaÃ�geblich fÃ¼r den Anspruch
auf Rente wegen Erwerbsminderung ist, ob noch eine leichte TÃ¤tigkeit auf dem
Allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig verrichtet werden kann. Wenn im Bericht
Ã¼ber die Rehabilitation in A-Stadt festgestellt wird, dass das LeistungsvermÃ¶gen
als Glaser auf unter sechs Stunden gesunken ist, so ist das im vorliegenden Fall
irrelevant. Ein Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei
BerufsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§Â§ 43, 240 SGB VI kommt hier schon deshalb nicht
in Betracht, da der KlÃ¤ger nicht vor dem 02.01.1961 geboren (vgl. Â§ 240 Abs. 1
Nr. 1 SGB VI) ist.

Es gab fÃ¼r das Gericht keinen Anlass, weitere Ermittlungen durchzufÃ¼hren.
Insbesondere die im Raum stehende Fatigue-Symptomatik fÃ¼hrt nicht dazu, dass
sich das Gericht zu einer weiteren Untersuchung, auf neurologisch-psychiatrischem
Gebiet gedrÃ¤ngt sehen musste. Hier kommt die Aussage der behandelnden
Psychiaterin E1 zum Tragen, die unmissverstÃ¤ndlich Ã¤uÃ�ert, dass sie den
Schwerpunkt der GesundheitsstÃ¶rungen auf internistischem Gebiet sieht, und
nicht davon ausgeht, dass die kÃ¶rperlichen Symptome auf die psychische
Belastung zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Ebenso unzweideutig ist die Feststellung der
medizinischen SachverstÃ¤ndigen Dr. L1, dass keine fachfremde Untersuchung
erforderlich ist. Dr. L1 geht zwar von einer erheblichen inneren Anspannung aus,
aufgrund der unsicheren beruflichen bzw. finanziellen Situation. Dennoch wird eine
Belastung durch das Tumorgeschehen vom KlÃ¤ger verneint, sodass lediglich von
einer AnpassungsstÃ¶rung ausgegangen wird. Da der KlÃ¤ger jedoch auÃ�er den
beiden Terminen bei der Psychiaterin E1 keinerlei BehandlungsbemÃ¼hungen zur
Therapie einer psychischen StÃ¶rung unternommen hat, ist nicht von einem sehr
hohen Leidensdruck aufgrund der vom KlÃ¤ger beschriebenen ErschÃ¶pfungs-
Symptomatik auszugehen. Nach alledem waren weitere Ermittlungen nicht
angezeigt, Ermittlungen ins Blaue hinein sind im Ã�brigen nicht durchzufÃ¼hren.

Der KlÃ¤ger ist nach alledem nicht erwerbsgemindert im Sinne von Â§ 43 SGB VI.
Die Klage war hiernach abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 
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Erstellt am: 21.10.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://www.tcpdf.org

